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Tariftabelle               Gültig ab 1. März 2011 
 
Die folgenden Preise gelten pro Tag und beinhalten Betreuung, 
Unterkunft, Morgen- und Abendessen. 
 

Zugerin / Zuger CHF 144.- 
 

Zugerinnen und Zuger mit IV-Rente bezahlen CHF 144.- und 
beantragen Ergänzungsleistungen. 
Zugerinnen und Zuger ohne IV-Rente* bezahlen eine Tagespauschale 
von CHF 30.- und stellen ein Gesuch um individuelle Heimfinanzierung 
beim Kanton. 
Der Kanton gewährt bei Abwesenheitstagen eine Reduktion der 
Eigenleistung von maximal CHF 30.-. 
 

Schwyzerin / Schwyzer  CHF 110.- 
 

Schwyzerinnen und Schwyzer mit IV-Rente bezahlen CHF 110.- und 
beantragen Ergänzungsleistungen. Die Differenz zu den Vollkosten von 
CHF 207.- pro Tag wird vom Kanton Schwyz nach den IVSE-Regeln 
übernommen. 
Schwyzerinnen und Schwyzern ohne IV-Rente* wird nach vorgehender 
Prüfung der finanziellen Verhältnisse der Selbstbehalt vom Kanton oder 
der Gemeinde festgelegt. 
Abwesenheitstage werden mit einer Reduktionspauschale von CHF 
20.- gemäss Tarifverordnung des Kt. Schwyz verrechnet. 
 

Alle anderen                             (IVSE Pauschale) CHF 207.- 
 

Die Höhe des zu bezahlenden Pensionspreises wird von den Kantonen 
die der IVSE angeschlossen sind festgelegt und richtet sich für IV-
BezügerInnen nach den Regeln für die Ergänzungsleistungen. Diese 
sind von Kanton zu Kanton verschieden. 
 
* Für alle Interessentinnen und Interessenten ohne IV-Rente muss vor 
  dem Eintritt eine gültige Kostenübernahmegarantie (KÜG) vorliegen. 
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